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1 Rechtsgrundlagen 
Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V i.V.m. 
§ 92 Absatz 6a Satz 1 SGB V das Nähere über die psychotherapeutisch behandlungs-
bedürftigen Krankheiten, die zur Krankenbehandlung geeigneten Verfahren, das Antrags- 
und Gutachterverfahren, die probatorischen Sitzungen sowie über Art, Umfang und 
Durchführung der Behandlung. 

2 Eckpunkte der Entscheidung 
Die Patientenvertretung hat am 10. Januar 2013 den Antrag gestellt, § 19 Psychotherapie-
Richtlinie (PT-RL) ersatzlos zu streichen, demzufolge die simultane Kombination von Einzel- 
und Gruppentherapie im Rahmen der psychoanalytisch begründeten Verfahren grundsätzlich 
ausgeschlossen ist. Stattdessen solle, so die Patientenvertretung, in § 23b PT-RL geregelt 
werden, dass psychoanalytisch begründete Verfahren als Einzelbehandlung, als 
Gruppenbehandlung oder als Kombination aus Einzel- und Gruppenbehandlung 
durchgeführt werden können.  

Zurzeit ist gemäß § 19 Satz 2 PT-RL eine Kombination von Einzel- und Gruppentherapie bei 
den psychoanalytisch begründeten Verfahren lediglich im Ausnahmefall möglich, nämlich bei 
der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie in der Sonderform der niederfrequenten 
Therapie in einer längerfristigen, haltgewährenden therapeutischen Beziehung gemäß § 14a 
Absatz 3 Nr. 4 PT-RL. 

Die Patientenvertretung begründet ihren Antrag damit, dass der von der PT-RL 
angenommenen Unvereinbarkeit von Gruppen- und Einzeltherapiesitzungen keine 
ausreichende Evidenz zugrunde liege. Sie verweist auf schriftliche Stellungnahmen von 
Experten zu diesem Thema, die dem Unterausschuss Psychotherapie vorlagen. Die 
Experten hätten dem Unterausschuss nahe gelegt, die grundsätzlich ausgeschlossene 
Kombinierbarkeit von Einzel- und Gruppentherapiesitzungen im Rahmen der 
psychoanalytisch begründeten Verfahren aufzuheben, und dargelegt, dass die kombinierte 
Therapieform unter sorgfältiger Prüfung des Krankheits-/Gesundheitszustandes des 
Patienten bzw. der Patientin, seiner bzw. ihrer „patientenindividuellen“ Indikation und 
Bedürfnisse fachlich geboten sein könne. 

Der konkrete Beschlussvorschlag der Patientenvertretung sieht neben der Streichung von 
§ 19 PT-RL vor, in § 23b Absatz 1 PT-RL folgende Ziffer 2a zu ergänzen:  

„Psychoanalytisch begründete Verfahren nach Ziffer 1 und 2 können als Einzelbehandlung, 
als Gruppenbehandlung oder als Kombination aus Einzel- und Gruppenbehandlung 
durchgeführt werden, wobei die in der Gruppentherapie erbrachte Doppelstunde im 
Gesamttherapiekontingent als Einzelstunde gezählt wird.“ 

Das Plenum hat den Antrag der Patientenvertretung in seiner Sitzung am 18. April 2013 
beraten und den Unterausschuss Psychotherapie (UA PT) mit der Beratung des Themas 
beauftragt. Der UA PT hat am 4. Juni 2013 beschlossen, eine AG zur Bearbeitung des 
Beratungsantrages einzurichten. Die AG wurde vom UA PT mit der Durchführung einer 
Expertenbefragung sowie mit einer systematischen Literaturrecherche zu der Fragestellung 
beauftragt. 

 

2.1 Expertenbefragung 
Die AG Einzel- und Gruppentherapie hat in ihrer Sitzung am 30. Oktober 2013 eine 
Expertenbefragung zur Flexibilisierung in Bezug auf die Kombination von Einzel- und 
Gruppentherapie bei den psychoanalytisch begründeten Verfahren durchgeführt. Von den 
sechs der von den Bänken und der Patientenvertretung benannten Experten konnten vier an 
der Befragung teilnehmen; alle Experten haben im Vorfeld der Sitzung schriftliche 
Stellungnahmen zu den von der AG erarbeiteten Fragen eingereicht. 
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Fünf der Experten plädierten aufgrund ihrer klinischen Erfahrung für eine Kombinierbarkeit 
zumindest in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Drei dieser Experten hielten 
die Kombinierbarkeit nur im Rahmen der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie für 
sinnvoll. Zwei der Experten hielten auch eine Kombination in der analytischen 
Psychotherapie für sinnvoll. Ein Experte sprach sich explizit gegen eine Kombination und für 
die Beibehaltung der bisherigen Regelung in der Richtlinie aus. Es würden keine belastbaren 
(Forschungs-) Ergebnisse vorliegen, die eine solche grundlegende Änderung begründen 
könnten.  

Alle Experten, die für die Kombinierbarkeit votierten, sprachen sich dafür aus, keine 
Vorgaben zum Verhältnis von Einzel- und Gruppentherapie zu machen, sondern dieses im 
Rahmen einer Behandlungsplanung in die fachliche Entscheidung des Therapeuten zu 
legen. Die Experten erwarteten von der Kombinierbarkeit eine Verbesserung der 
Versorgung, weil dadurch auf Seiten der Patienten und Therapeuten die Wahrscheinlichkeit 
steige, Gruppentherapien zu nutzen bzw. anzubieten; Wartezeiten würden sich reduzieren 
und die Häufigkeit von Therapieabbrüchen sinke.  

Der Experte, der gegen die Kombinierbarkeit war, erwartete dadurch negative Auswirkungen 
auf die psychoanalytisch begründete Gruppentherapie. Die Einführung einer „beliebigen 
Kombinierbarkeit“ von Einzel- und Gruppentherapie könne die spezifische Wirksamkeit der 
Gruppenpsychotherapie erheblich beeinträchtigen. 

 

2.2 Systematische Literaturrecherche 
Die AG beauftragte die Fachberatung Medizin, eine systematische Literaturrecherche zu 
Studien bzw. Publikationen ohne Einschränkung auf einen Publikationstyp durchzuführen, 
die sich mit folgenden Fragestellungen beschäftigen: 

1. Kombinationen von Einzel- und Gruppentherapie in psychoanalytisch begründeten 
Verfahren  

2. Teilnehmerzahlen (Mindest- und Höchst-Teilnehmerzahl) für psychoanalytisch 
begründete Gruppentherapien (tiefenpsychologisch fundierte und/oder analytische 
Verfahren). 
  

Darüber hinaus wurde um Berücksichtigung folgender, vom GKV-SV aufgeführter Fragen bei 
der Literatursuche gebeten: 

1) Inwieweit wirkt sich die Kombination von Einzel- und Gruppentherapie auf die Dauer 
der Behandlung aus? 

2) Wie ist die medizinische Effizienz der Kombination einzuschätzen? 
3) Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Kombination von Einzel- und 

Gruppentherapie? 
4) Wie wird die Wirksamkeit von offenen/geschlossenen Gruppen eingeschätzt? 

(Behandlungserfolg/ hop-on - hop-off) 
 

Die gewünschten Recherchen wurden im Januar 2014 durch die Fachberatung Medizin 
durchgeführt. Hierbei wurden 2172 Dokumente identifiziert. Diese wurden durch die AG-
Mitglieder einem zweischrittigen Auswahlprozess unterzogen, aus dem 60 Publikationen 
resultierten (vgl. Recherchestrategie, Auswahlkriterien und Auflistung der 60 Publikationen 
im Anhang).  
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2.3 Ergebnisse der Literatursichtung 
Bei den 60 eingeschlossenen Publikationen handelt es sich vorwiegend um narrative Artikel, 
die Einzelmeinungen, teilweise unterlegt mit Einzelfalldarstellungen, und die Auffassungen 
von anerkannten Fachleuten auf diesem Gebiet wiedergeben.  

Von den 60 bewerteten Studien erschienen nach Auffassung der AG in der 
Gesamtbeurteilung lediglich 14 Veröffentlichungen aufgrund des Publikationstyps und der 
berichteten Inhalte geeignet, zu Teilaspekten der Fragestellungen der AG Hinweise zu 
geben. Diese Publikationen werden im Anhang kurz dargestellt.  

In den im Rahmen der Literatursichtung berücksichtigten Publikationen wird 
übereinstimmend eine Kombinationsbehandlung mit Einzel- und Gruppentherapie bei 
unterschiedlichen Störungsbildern auf der Grundlage der klinischen Erfahrung der Autoren, 
anhand von Falldarstellungen und wenigen Ergebnissen aus vergleichenden 
Untersuchungen befürwortet. Dies bezieht sich in den meisten Publikationen auf den 
international gebräuchlichen Terminus „psychodynamic therapy“. Eine Unterscheidung 
zwischen tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Psychotherapie, wie im deutschen 
Versorgungskontext, wird in diesen Publikationen nicht getroffen.  

In den berücksichtigten Publikationen wird eine Teilnehmerzahl von drei bzw. fünf bis zehn 
als geeignete Gruppengröße angesehen.  

In Bezug auf die Erbringung der Einzel- und Gruppentherapie durch denselben oder 
verschiedene Therapeuten zeigt sich in den entsprechenden Publikationen eine Tendenz zur 
Bevorzugung der Behandlungsdurchführung durch ein- und denselben Therapeuten.  

 

2.4 Zusammenfassende Bewertung und Schlussfolgerungen 
Im Rahmen der Anhörung durch die AG Einzel- und Gruppenpsychotherapie sprachen sich 
fünf von sechs Experten für eine Kombinierbarkeit von Einzel- und Gruppentherapie in der 
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie aus. Zwei der Experten hielten eine solche 
Kombinierbarkeit auch in der analytischen Psychotherapie für sinnvoll, während sich ein 
Experte gegen eine Kombinierbarkeit sowohl in der analytischen als auch in der 
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie aussprach (siehe Kapitel 2.1, Seite 3).  

Sofern die Einzel- und die Gruppentherapie durch verschiedene Therapeuten durchgeführt 
wird, wird ein regelmäßiger Austausch der Therapeuten für notwendig erachtet bzw. ein 
Gesamtbehandlungsplan empfohlen.  

Die AG Einzeltherapie / Gruppentherapie hält daher auf der Grundlage der berücksichtigten 
Publikationen und zur Sicherung der Qualität der Behandlung im Falle einer 
Kombinationsbehandlung durch unterschiedliche Therapeuten eine gemeinsame 
Abstimmung des Behandlungsplans für geboten. Diese sei von den jeweiligen Therapeuten 
in der Patientenakte zu dokumentieren. 

In der Zusammenschau lassen sich aus der Expertenbefragung und aus der gesichteten 
Literatur Hinweise auf positive Effekte einer Kombination von Einzel- und Gruppentherapie 
sowohl in der tiefenpsychologisch fundierten als auch in der analytischen Psychotherapie 
ableiten. Zwar hat sich ein Experte gegen eine Erweiterung der Kombinierbarkeit von Einzel- 
und Gruppentherapie bei den psychoanalytisch begründeten Verfahren ausgesprochen und 
zwei weitere Experten haben die erweiterte Kombinierbarkeit nur für die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie empfohlen. Diese Standpunkte konnten jedoch durch die 
gesichtete Literatur nicht gestützt werden. Lediglich eine Studie (Kurzweil 2012, siehe 
Anhang, S. 14) weist auf eine mögliche Überlegenheit von Einzeltherapie gegenüber 
Kombinationsbehandlung bzw. Gruppentherapie bei der Behandlung von an Depression 
erkrankten Müttern von Säuglingen oder Kleinkindern hin. Vor diesem Hintergrund soll die 
Möglichkeit der Kombinierbarkeit von Einzel- und Gruppentherapie für die 
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tiefenpsychologisch fundierte und die analytische Psychotherapie eröffnet und § 19 sowie 
§ 23b Absatz 1, Nr. 2 der Psychotherapie-Richtlinie entsprechend geändert werden.  

Wegen der eingeschränkten Erkenntnismöglichkeiten aus der vorliegenden Literatur soll der 
G-BA auf Basis von Routinedaten innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten der Regelung in 
§ 19 Absatz 1 PT-RL deren Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der ambulanten 
Psychotherapie in den psychoanalytisch begründeten Verfahren überprüfen.  

Ziel der Evaluation ist es, auf der Basis einer nichtpersonenbezogenen Auswertung von 
Routinedaten die Inanspruchnahme ambulanter Psychotherapie in den psychoanalytisch 
begründeten Verfahren vor Inkrafttreten der Regelung in § 19 Absatz 1 PT-RL und deren 
Entwicklung für den Zeitraum von vier Jahren nach Inkrafttreten zu vergleichen. Die 
Auswirkungen des Beschlusses auf die beiden psychoanalytisch begründeten Verfahren 
sollen differenziert dargestellt werden. 

Gegenstand der Überprüfung soll sein: 

• die Anzahl der Patienten in einer ambulanten Psychotherapie, 

• der Anteil der Patienten mit einer Gruppentherapie, einer Einzeltherapie sowie einer 
Kombination aus einer Einzel- und Gruppentherapie, 

• diese Daten jeweils aufgeschlüsselt nach Altersgruppen, Geschlecht, angewandten 
Verfahren und Diagnosen, 

• die Behandlungsdauer für Patienten mit einer reinen Gruppentherapie, einer reinen 
Einzeltherapie sowie einer Kombination aus einer Einzel- und Gruppentherapie – 
aufgeschlüsselt nach Verfahren und Diagnosen. 

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt durch den Unterausschuss Psychotherapie des G-BA. 

 

3 Würdigung der Stellungnahmen 
Die stellungnahmeberechtigten Organisationen, die Bundesärztekammer (BÄK) und die 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) haben mit Datum vom 20. März 2015 (BÄK) bzw. 
vom 31. März 2015 (BPtK) schriftliche Stellungnahmen vorgelegt. 

Die BÄK begrüßt die geplante Änderung der Psychotherapierichtlinie zur Kombinierbarkeit 
von Einzel- und Gruppentherapie im Rahmen der psychoanalytisch begründeten Verfahren. 
Insbesondere befürwortet sie die Erstellung eines Gesamtbehandlungsplans vor Beginn der 
Behandlung bei Kombination von Einzel- und Gruppentherapie sowie die Abstimmung 
zwischen verschiedenen Therapeuten und gegenseitige Information über den Verlauf der 
Behandlung sowie die geplante Evaluation des G-BA zu den Auswirkungen der 
Regeländerung auf die Inanspruchnahme der ambulanten Psychotherapie in den 
psychoanalytisch begründeten Verfahren auf Basis von Routinedaten.  

Auch die BPtK begrüßt ausdrücklich, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) mit 
dem vorliegenden Beschlussentwurf eine Flexibilisierung bei der Kombination der 
Anwendungsformen Einzel- und Gruppentherapie in den Verfahren tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie und analytische Psychotherapie analog den Regelungen für das 
Psychotherapieverfahren Verhaltenstherapie vorsieht. Insgesamt teilt die BPtK die 
inhaltlichen Ziele des vorliegenden Beschlussentwurfs. Einzelne Formulierungen des 
Beschlussentwurfs erscheinen der BPtK jedoch noch potenziell missverständlich 
beziehungsweise unter systematischen Gesichtspunkten verbesserungswürdig. Daher hat 
die BPtK konkrete Änderungsvorschläge zu den einzelnen, im Beschlussentwurf des G-BA 
aufgeführten Änderungen unterbreitet und diese begründet. 
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Die BPtK schlägt vor, 

Satz 2 des § 19 Absatz 1 des Beschlussentwurfs ersatzlos zu streichen und § 19 Absatz 1 
aus systematischen Gründen im Sinne einer allgemeinen Regelung für alle drei anerkannten 
Psychotherapieverfahren wie folgt neu zu formulieren: 

§ 19 Absatz 1: 

„Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, analytische Psychotherapie und 
Verhaltenstherapie können als Einzelbehandlung, als Gruppenbehandlung oder als 
Kombination aus Einzel- und Gruppenbehandlung durchgeführt werden.“ 

Der G-BA folgt diesem Vorschlag der BPtK mit der Modifizierung, dass Satz 2 aus dem 
Beschlussentwurf des G-BA („Auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie kann eine solche Kombination auch gemäß § 14a Absatz 3 Nummer 4 
aufgrund eines dazu besonders begründeten Erstantrages durchgeführt werden“) 
beibehalten wird. Letzteres begründet der G-BA damit, dass bei der Methode gem. § 14a 
Absatz 3 Nummer 4 PT-RL die Kombination von Einzeltherapie und Gruppentherapie 
essentiell ist und dies weiterhin mit der Formulierung in § 19 Absatz 1 hervorgehoben 
werden soll. Aufgrund eines weiteren Hinweises der BPtK werden, zur Klarstellung und um 
Missverständnisse zu vermeiden, in Satz 2 die Worte „aufgrund eines besonders 
begründeten Erstantrages“ gestrichen. Zusätzlich wurde vom G-BA in Satz 1 zur Klarstellung 
das Wort „jeweils“ eingefügt: 

§ 19 Absatz 1: 

„Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, analytische Psychotherapie und 
Verhaltenstherapie können jeweils als Einzelbehandlung, als Gruppenbehandlung oder als 
Kombination aus Einzel- und Gruppenbehandlung durchgeführt werden. Auf dem Gebiet der 
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie kann eine solche Kombination auch gemäß 
§ 14a Absatz 3 Nummer 4 durchgeführt werden.“ 

Ebenfalls wurde dem Vorschlag der BPtK gefolgt, dass bei Annahme des 
Regelungsvorschlags der BPtK zu § 19 Absatz 1 PT-RL entsprechend § 19 Absatz 2 des 
Beschlussentwurfs des G-BA entfallen könne.  

Des Weiteren hatte die BPtK vorgeschlagen, in § 19 Absatz 2 (neu, im Beschlussentwurf 
§ 19 Absatz 3) in Anlehnung an eine vergleichbare Regelung zur neuropsychologischen 
Therapie in der Richtlinie „Methoden vertragsärztliche Versorgung“ (Anlage 19, § 5 Absatz 4) 
wie folgt zu formulieren: 

§ 19 Absatz 2: 

„Bei Kombination von Einzel- und Gruppentherapie ist dies entsprechend im 
Behandlungsplan zu berücksichtigen. Bei gleichzeitiger Behandlung durch verschiedene 
Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten sollen diese sich wechselseitig über den 
Behandlungsplan informieren, wenn die Patientin oder der Patient einwilligt. Eine 
gegenseitige Information über den Verlauf der Behandlung ist anzustreben.“ 

Diesem Änderungsvorschlag der BPtK folgt der G-BA nicht, da eine verbindliche Regelung 
der gemeinsamen Behandlungsplanung und Abstimmung im Behandlungsprozess 
vorgesehen war. Die von der BPtK vorgeschlagenen Formulierungen erscheinen dem G-BA 
in diesem Sinne zu wenig verbindlich. Der G-BA greift jedoch den Vorschlag einer 
notwendigen Einwilligung des Patienten auf: 
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§ 19 Absatz 2 (neu): 

„Aufbauend auf der Diagnostik ist bei Kombinationen von Einzel- und Gruppentherapie vor 
Beginn der Behandlung ein Gesamtbehandlungsplan zu erstellen. Bei gleichzeitiger 
Behandlung durch verschiedene Therapeutinnen oder Therapeuten ist der jeweilige 
Gesamtbehandlungsplan in Abstimmung zu erstellen und eine gegenseitige Information über 
den Verlauf der Behandlung sicherzustellen, sofern die Patientin oder der Patient einwilligt 

Des Weiteren hat die BPtK vorgeschlagen, § 19 Absatz 3 (neu, im BE § 19 Absatz 4) wie 
folgt zu fassen: 

§ 19 Absatz 3: 

„Der G-BA evaluiert auf der Basis von Sozialdaten für einen Zeitraum von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten der Regelung in § 19 Absatz 1 die Auswirkungen dieser Regelungsänderung auf 
die Inanspruchnahme der ambulanten Psychotherapie in den psychoanalytisch begründeten 
Verfahren und in der Verhaltenstherapie.“ 

Nach Auffassung des G-BA ist die Überprüfung auf die psychoanalytisch begründeten 
Verfahren zu beschränken, da sich die Regelungsänderung allein auf diese Verfahren 
bezieht. Eine Einbeziehung von Sozialdaten ist nicht erforderlich, da die Fragestellung sich 
mit den anonymisierten Abrechnungsdaten der KBV ausreichend beantworten lässt. 

Der G-BA greift die Anregung der BPtK zum Gegenstand der Überprüfung auf und präzisiert 
die Formulierung wie folgt: 

§ 19 Absatz 3: 

„Der G-BA überprüft innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten der Regelung deren 
Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der Gruppentherapie – auch in Relation zur 
Einzeltherapie und entsprechenden Kombinationen – in den psychoanalytisch begründeten 
Verfahren.“ 

 

Ein weiterer Vorschlag der BPtK lautet, die Sätze 2, 3 und 4 des Beschlussentwurfs des 
G-BA zu § 23b Absatz 1 Nummer 2a stattdessen in § 23b Absatz 1 Nummer 1 und 
Nummer 2 jeweils als Sätze 2, 3 und 4 einzufügen. 

Der G-BA schließt sich der Argumentation der BPtK an, die Vorgaben zu den Kontingenten 
aus systematischen Gründen nicht unter Nummer 2a (neu) zu fassen, da diese 
missverständlicher Weise allein der in Nummer 2 geregelten tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie zugeordnet werden könnten. Anders als von der BPtK vorgeschlagen, wird 
die Regelung allerdings nicht jeweils Nummer 1 und 2 zugeordnet, sondern in Nummer 3 
gefasst: 

§ 23b Absatz 1 Nummer 3: 

„Psychoanalytisch begründete Verfahren nach Ziffer 1 und 2 können als Einzelbehandlung, 
als Gruppenbehandlung oder als Kombination aus Einzel- und Gruppenbehandlung 
durchgeführt werden. Die zur Verfügung gestellten Kontingente entsprechen denen der 
überwiegend durchgeführten Anwendungsform. Dabei wird die in der Gruppentherapie 
erbrachte Doppelstunde im Gesamttherapiekontingent von Einzeltherapie als Einzelstunde 
gezählt. Entsprechend wird die in der Einzeltherapie erbrachte Stunde im 
Gesamttherapiekontingent von Gruppentherapie als Doppelstunde gezählt.“ 
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4 Bürokratiekostenermittlung  
Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

 

5 Verfahrensablauf 
 

Datum Gremium Verfahrensschritte 

10.01.2013  Antrag der Patientenvertretung zur Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie zur Kombinierbarkeit von 
Einzel- und Gruppentherapie im Rahmen der 
psychoanalytisch begründeten Verfahren 

18.04.2013 Plenum Der Beratungsantrag wird angenommen und das 
Beratungsverfahren gem. 2. Kap. § 5 Abs. 1 VerfO 
eingeleitet. Der Unterausschuss Psychotherapie wird mit 
der Beratung des o. g. Themas beauftragt 

04.06.2013 UA PT Einrichtung einer AG zur Bearbeitung des 
Beratungsantrages, die zum o.g. Thema eine 
Expertenbefragung durchführen soll 

25.07.2013 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Vorbereitung der Expertenanhörung 

30.10.2013 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Durchführung und Auswertung der Expertenanhörung 

Auftrag Literaturrecherche zu folgenden zwei 
Fragestellungen: 

1. Kombinationen von Einzel- und Gruppentherapie 
in psychoanalytisch begründeten Verfahren 

2. Teilnehmerzahlen (Mindest- und Höchst-
Teilnehmerzahl) für psychoanalytisch begründete 
Gruppentherapien 

04.12.2013 UA PT Kenntnisnahme der Ergebnisse der Expertenanhörung 
und Auftrag Literaturrecherche 

18.02.2014 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Festlegung der Screeningkriterien zur 
Literaturauswertung und Beginn der Literaturauswertung 

09.07.2014 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Literaturauswertung  

10.09.2014 UA PT Sachstandsbericht der AG Einzel- und Gruppentherapie 

17.09.2014 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Literaturauswertung  

18.11.2014 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Restliche Literaturauswertung 

Erarbeitung des Beschlussentwurfes und der Tragenden 
Gründe 

10.12.2014 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Erarbeitung des Beschlussentwurfes und der Tragenden 
Gründe 



9 

29.01.2015 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Erarbeitung des Beschlussentwurfes und der Tragenden 
Gründe 

02.03.2015 UA PT Einleitung der Stellungnahmeverfahren nach § 91 
Absatz 5 SGB V im schriftlichen Verfahren 

06.05.2015 AG Einzel- und 
Gruppentherapie 

Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

10.06.2015 UA PT Mündliche Stellungnahmen (Anhörung) u. Würdigung der 
Stellungnahmen, abschließende Beratung der 
Beschlussentwürfe u. der Tragenden Gründe 

16.07.2015 Plenum Beschlussfassung 

 BMG Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 

 BAnz Veröffentlichung des Beschlusses 

  Inkrafttreten des Beschlusses über die 
Richtlinienänderung 

 

6 Fazit 
Der Unterausschuss Psychotherapie empfiehlt einvernehmlich die o.g. Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie. Die Patientenvertreter schließen sich dieser Empfehlung an. 

 

Berlin, den 16. Juli 2015 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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7 Anhang 

Literaturrecherche – Auswahlkriterien und Ergebnisse 

Im Januar 2014 wurde eine systematische Literaturrecherche zu den oben genannten 
Fragestellungen durchgeführt. Zur Suche wurden die bibliographischen Datenbanken Med-
line, PsycINFO, PSYNDEX über die Suchoberfläche OVID und die Datenbanken der 
Cochrane Library verwendet. Ergänzend wurde zur Identifizierung von thematisch 
möglicherweise relevanten Lehrbüchern das Suchportal medpilot (www.medpilot.de) mit 
folgenden Begriffen durchsucht: (Gruppentherapie AND Einzeltherapie) OR (group therapy 
AND individual therapy). Zudem wurden die von den Experten zur Verfügung gestellten 
Dokumente nach möglicherweise relevanten Literaturhinweisen bzw. Hinweisen auf laufende 
Projekte/Studien gesichtet. Insgesamt ergab dies 2172 Fundstellen. 

Recherchestrategie  
Cochrane Library  
The Cochrane Library am 13.01.2014 

Suchschritt Suchfrage 

1 MeSH descriptor: [Self Psychology] explode all trees 

2 MeSH descriptor: [Psychoanalysis] explode all trees 

3 MeSH descriptor: [Psychoanalytic Therapy] explode all trees 

4 (psychodynamic or psychosomatic or psychoanalytic* or time next limited 
or interactional or supportive next expressive or transference next focused 
or focal next interpersonal):ti,ab 

5 (therap* or psychotherap* or treatment* or intervention*):ti,ab 

6 #1 or #2 or #3 

7 #4 and #5 

8 (dynamic and psychotherap*):ti,ab 

9 (dynamic next therap* or dynamic next treatment* or dynamic next 
intervention* or self next psychology or "psychology of self" or 
psychoanalysis or psychoanalytically next oriented):ti,ab 

10 (analytically next oriented or analytic* next therap* or analytic* next 
psychotherap* or analytic* next intervention* or analytic* next treatment* or 
individual next psychology):ti,ab 

11 #6 or #7 or #8 or #9 or #10 

12 group:ti 

13 MeSH descriptor: [Psychotherapy, Group] explode all trees 

14 #12 or #13 

15 #11 and #14 

 

 

 

 

 

http://www.medpilot.de/
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MEDLINE 
Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) 1946 to 
Present, Ovid MEDLINE(R) Daily Update November 20, 2013 am 10.01.2014 

Suchschritt Suchfrage 

1 exp SELF PSYCHOLOGY/ 

2 exp PSYCHOANALYSIS/ 

3 exp PSYCHOANALYTIC THERAPY/ 

4 (psychodynamic or psychosomatic or psychoanalytic* or time limited or 
interactional or supportive expressive or transference focused or focal 
interpersonal).ti,ab. 

5 (therap* or psychotherap* or treatment* or intervention*).ti,ab. 

6 4 and 5 

7 1 or 2 or 3 

8 (dynamic and psychotherap*).ti,ab. 

9 dynamic therap*.ti,ab. 

10 dynamic treatment*.ti,ab. 

11 dynamic intervention*.ti,ab. 

12 self psychology.ti,ab. 

13 psychology of self.ti,ab. 

14 psychoanalysis.ti,ab. 

15 psychoanalytically oriented.ti,ab. 

16 analytically oriented.ti,ab. 

17 analytic* therap*.ti,ab. 

18 analytic* psychotherap*.ti,ab. 

19 analytic* intervention*.ti,ab. 

20 analytic* treatment*.ti,ab. 

21 individual psychology.ti,ab. 

22 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 
21 

23 6 or 7 or 22 

24 group.ti. 

25 exp group psychotherapy/ 

26 24 or 25 

27 23 and 26 

28 ((randomized controlled trial or controlled clinical trial).pt. or 
randomi#ed.ab. or randomly.ab. or placebo$.ab. or drug therapy.fs. or 
trial.ab. or groups.ab. or (control$ adj3 (trial$ or study or studies)).ab,ti. or 
((singl$ or doubl$ or tripl$ or trebl$) adj3 (blind$ or mask$ or dummy)).mp.) 
not (animals not (humans and animals)).sh. 

29 (((medline or medlars or embase or pubmed or cochrane or scisearch or 
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psychinfo or psycinfo or psychlit or psyclit or cinahl or (hand adj2 search$) 
or (manual$ adj2 search$) or electronic database$ or bibliographic 
database$ or computeri?ed database$ or online database$ or pooling or 
pooled or mantel haenszel or peto or dersimonian or der simonian or fixed 
effect).tw,sh. or (retraction of publication or retracted publication).pt.) and 
(review or review,tutorial or review, academic).pt.) or meta-analysis.pt. or 
meta-analysis.sh. or (meta-analys$ or meta analys$ or metaanalys$ or 
(systematic$ adj5 review$) or (systematic$ adj5 overview$) or (quantitativ$ 
adj5 review$) or (quantitativ$ adj5 overview$) or (quantitativ$ adj5 
synthesis$) or (methodologic$ adj5 review$) or (methodologic$ adj5 
overview$) or (integrative research review$ or research integration)).tw,sh. 
or ((search* and (medline or medlars or embase or pubmed or cinahl or 
amed or psychlit or psyclit or psychinfo or psycinfo or scisearch or 
cochrane or database* or computer*)) or ((data adj3 extract*) or extracted 
data or (systematic* adj2 search*))).ti,ab. 

30 27 and 28 

31 27 and 29 

32 30 or 31 

33 individual.ti. 

34 (individual adj6 (therap* or psychotherap* or CBT or treatment* or 
intervention* or counseling or counselling)).ab. 

35 33 or 34 

36 27 and 35 

37 32 or 36 

 

PsycINFO 
PsycINFO 1806 to January Week 1 2014 am 10.01.2014 

Suchschritt Suchfrage 

1 exp PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY/  

2 exp SELF PSYCHOLOGY/  

3 exp PSYCHOANALYTIC THERAPY/  

4 exp PSYCHOANALYSIS/  

5 exp ANALYTICAL PSYCHOTHERAPY/  

6 exp INDIVIDUAL PSYCHOLOGY/  

7 exp ADLERIAN PSYCHOTHERAPY/  

8 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7  

9 (psychodynamic or psychosomatic or psychoanalytic* or time limited or 
interactional or supportive expressive or transference focused or focal 
interpersonal).ti,ab,kp.  

10 (therap* or psychotherap* or treatment* or intervention*).ti,ab,kp.  

11 9 and 10  

12 (dynamic and psychotherap*).ti,ab,kp.  
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13 dynamic therap*.ti,ab,kp.  

14 dynamic treatment*.ti,ab,kp.  

15 dynamic intervention*.ti,ab,kp.  

16 self psychology.ti,ab,kp.  

17 psychology of self.ti,ab,kp.  

18 psychoanalysis.ti,ab,kp.  

19 psychoanalytically oriented.ti,ab,kp.  

20 analytically oriented.ti,ab,kp.  

21 analytic* therap*.ti,ab,kp.  

22 analytic* psychotherap*.ti,ab,kp.  

23 analytic* intervention*.ti,ab,kp.  

24 analytic* treatment*.ti,ab,kp.  

25 individual psychology.ti,ab,kp.  

26 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 
25  

27 8 or 11 or 26  

28 group.ti.  

29 exp group psychotherapy/  

30 (group therapy or group psychotherapy).kp.  

31 28 or 29 or 30  

32 27 and 31  

33 (((comprehensive* or systematic*) adj3 (bibliographic* or review* or 
literature)) or (meta-analy* or metaanaly* or "research synthesis" or 
((information or data) adj3 synthesis) or (data adj2 extract*))).ti,ab,id. or 
((review adj5 (rational or evidence)).ti,ab,id. and "Literature Review".md.) or 
(cinahl or cochrane or embase or medline or psyclit or (psycinfo not 
"psycinfo database") or pubmed or scopus or "sociological abstracts" or 
"web of science").ab. or ("systematic review" or "meta analysis").md. or 
(literature review.md. and (studies or trials).ti,ab.) or (meta analysis or 
metaanalysis or systematic review).kp. or exp meta analysis/ 

34 (treatment effectiveness evaluation or clinical trials or mental health 
program evaluation or placebo).sh. or (placebo$ or randomi#ed or trial$ or 
(control$ adj3 (trial$ or study or studies or group$)) or factorial$ or allocat$ 
or assign$ or volunteer$ or (crossover$ or cross over$)).ti,ab. or 
randomly.ab. or ((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj3 (blind$ or mask$ 
or dummy)).mp. or (quasi adj (experimental or random$)).mp. or "2000".md. 
or (randomized controlled trial or controlled clinical trial or controlled 
trial).kp. 

35 32 and 33 

36 32 and 34 

37 35 or 36 

38 individual.ti. 
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39 (individual adj6 (therap* or psychotherap* or CBT or treatment* or 
intervention* or counseling or counselling)).ab. 

40 38 or 39 

41 32 and 40 

42 41 or 37 

 

PSYNDEX 
PSYNDEXplus Literature and Audiovisual Media 1977 to November 2013 am 10.01.2014 

Suchschritt Suchfrage 

1 exp PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY/  

2 exp SELF PSYCHOLOGY/  

3 exp PSYCHOANALYTIC THERAPY/  

4 exp PSYCHOANALYSIS/  

5 exp ANALYTICAL PSYCHOTHERAPY/  

6 exp INDIVIDUAL PSYCHOLOGY/  

7 exp ADLERIAN PSYCHOTHERAPY/  

8 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7  

9 (psychodynamic or psychosomatic or psychoanalytic* or time limited or 
interactional or supportive expressive or transference focused or focal 
interpersonal).ti,ab,kp.  

10 (therap* or psychotherap* or treatment* or intervention*).ti,ab,kp.  

11 9 and 10  

12 (dynamic and psychotherap*).ti,ab,kp.  

13 dynamic therap*.ti,ab,kp.  

14 dynamic treatment*.ti,ab,kp.  

15 dynamic intervention*.ti,ab,kp.  

16 self psychology.ti,ab,kp.  

17 psychology of self.ti,ab,kp.  

18 psychoanalysis.ti,ab,kp.  

19 psychoanalytically oriented.ti,ab,kp.  

20 analytically oriented.ti,ab,kp.  

21 analytic* therap*.ti,ab,kp.  

22 analytic* psychotherap*.ti,ab,kp.  

23 analytic* intervention*.ti,ab,kp.  

24 analytic* treatment*.ti,ab,kp.  

25 individual psychology.ti,ab,kp.  

26 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 
25  
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27 8 or 11 or 26  

28 group.ti.  

29 exp group psychotherapy/  

30 (group therapy or group psychotherapy).kp.  

31 28 or 29 or 30  

32 (psychodynamisch* therap* or psychodynamisch* psychotherap*).ti,ab.  

33 dynamisch* psychotherap*.ti,ab.  

34 selbstpsychologie.ti,ab.  

35 (analytisch* therap* or analytisch* psychotherap* or psychoanalytisch* 
therap* or psychoanalytisch* psychotherap*).ti,ab.  

36 psychoanalyse.ti,ab.  

37 individualpsychologie.ti,ab.  

38 (interaktionell* therap* or interaktionell* psychotherap*).ti,ab.  

39 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38  

40 27 or 39  

41 31 and 40  

42 (treatment effectiveness evaluation or clinical trials or mental health 
program evaluation or placebo).sh. or (placebo$ or randomi#ed or trial$ or 
(control$ adj3 (trial$ or study or studies or group$)) or factorial$ or allocat$ 
or assign$ or volunteer$ or (crossover$ or cross over$) or (kontrollierte* 
adj25 studie*) or (klinische* adj25 studie*) or kontrollgruppe* or 
randomi#iert* or (doppelblind$ or doppel-blind$)).ti,ab. or randomly.ab. or 
((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj3 (blind$ or mask$ or dummy)).mp. 
or (quasi adj (experimental or random$)).mp. or clinical study.ep. or 
(experimental study or multicenter study).md. or randomized controlled 
trial.kp. or controlled clinical trial.kp. or controlled trial.kp. 

43 (((comprehensive* or systematic*) adj3 (bibliographic* or review* or 
literature)) or (meta-analy* or metaanaly* or "research synthesis" or 
((information or data) adj3 synthesis) or (data adj2 extract*))).ti,ab. or 
"1310".md. or "1014".md. or (cinahl or cochrane or embase or medline or 
psyclit or psycinfo or pubmed or scopus or "sociological abstracts" or "web 
of science").ab. or exp meta analysis/ or meta analysis.kp. or 
metaanalysis.kp. or systematic review.kp. or (literaturuebersicht$ or 
(systematisch$ and (review or uebersicht$))).ti,ab. 

44 41 and 42 

45 41 and 43 

46 44 or 45 

47 (individual adj6 (therap* or psychotherap* or CBT or treatment* or 
intervention* or counseling or counselling)).ab. 

48 individual.ti. 

49 47 or 48 

50 41 and 49 

51 46 or 50 
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Im Hinblick auf die Literatursichtung hielt die AG fest, dass diejenigen Publikationen 
eingeschlossen werden sollen, die eine oder mehrere der von der AG definierten bzw. vom 
GKV-SV aufgeführten Fragen (siehe S. 3 – 4) behandeln, und dass keine Einschränkungen 
hinsichtlich des Evidenzniveaus und des Publikationsjahres vorgenommen werden sollten. 
Darüber hinaus legte die AG folgende bei der Literaturauswahl und -bewertung zu 
verwendenden Ausschlussgründe fest: 

I. Keine Volltextpublikation (z.B. Posterabstrakt) 

II. Keine seelische Krankheit i.S. der Richtlinien 

III. Keine Verwendung der psychoanalytisch begründeten Richtlinienverfahren 

IV. Thematisch nicht relevant 

 

Aus der von der AG durchgeführten 1. Sichtung anhand von Titel und Abstrakt der 
Fundstellen resultierte eine Literaturliste, die 216 Dokumente umfasst (davon 13 von den 
Experten genannte Publikationen, 196 Publikationen aus bibliographischen Datenbanken 
und 7 über medpilot identifizierte Lehrbücher).  

Diese 216 Dokumente wurden im Volltext beschafft und erneut einer Sichtung anhand der 
o.g. Kriterien unterzogen. Als möglicherweise relevant verblieben 60 Publikationen, deren 
wesentliche Ergebnisse orientierend anhand einer von der AG entwickelten 
Auswertungstabelle dargestellt wurden. In dieser Tabelle wurden zu jeder Publikation die 
entsprechenden Informationen zum Dokumententyp, der Population, dem 
Untersuchungsgegenstand bzw. der Intervention, dem Komparator, den Ergebnissen zur 
Kombination von Einzel- und Gruppentherapie, den Ergebnissen hinsichtlich der 
Gruppengröße sowie weitere Anmerkungen und die Entscheidung der AG bezüglich der 
Berücksichtigung der Publikation bei der Beschlussfassung erfasst.  

 

Ergebnisse der Publikationen im Einzelnen 

Von den zunächst 60 dargestellten Studien erschienen nach Auffassung der AG in der 
Gesamtbeurteilung lediglich 14 Veröffentlichungen aufgrund des Publikationstyps und der 
berichteten Inhalte geeignet, zu Teilaspekten der Fragestellungen der AG Hinweise zu 
geben. Diese Publikationen werden nachfolgend kurz dargestellt.  

 

Nur in sechs Veröffentlichungen werden an kleinen Patientenkollektiven in verschiedenen 
Settings Behandlungsergebnisse von kombinierter Einzel- und Gruppentherapie (zum Teil 
nur an einem Teil des Gesamtkollektivs) berichtet. 

 

• De Zulueta, F. & Mark. P. (2000) berichten über ein dreijähriges Projekt einer 
Kombinationsbehandlung von Patienten mit schwerer Borderline-
Persönlichkeitsstörung. Bei vier (von insgesamt sieben) Patienten werden Vorteile 
der Kombinationstherapie geschildert, bei zwei Patienten konnten keine wesentlichen 
Veränderungen erreicht werden. Die Kombinationstherapie wurde von verschiedenen 
Therapeuten durchgeführt, die sich hinsichtlich der Behandlung untereinander 
abgestimmt haben.  

• Eichhorn, H., Salz, M., Nishan, C. (1982) untersuchten in ihrer Studie die Effektivität 
der intendierten dynamischen Gruppenpsychotherapie in offenen Gruppen im 
Vergleich mit geschlossenen Gruppen. Des Weiteren wurde der Grad der 
Strukturiertheit sowie das Gruppenerleben in den beiden unterschiedlichen 
Gruppentherapiesettings untersucht. Nach Behandlungsende wiesen alle Patienten 
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(N=160) - unabhängig vom jeweiligen Setting - signifikante positive Veränderungen 
auf.  

• Guseva, O.V., Lovlev, B.V. und Shchelkova, O.L. (2002) untersuchten die 
Wirksamkeit einer Kombinationsbehandlung mit fokussierter psychodynamischer 
Einzel- und Gruppenkurzzeittherapie bei 33 schizophrenen Patienten im stationären 
Setting mit Vorher-Nachher-Vergleich. Die Autoren berichten über positive Effekte 
durch die Kombinationstherapie, insbesondere über eine Erhöhung der 
Selbstkontrolle.  

• Jorgensen, C.R. et al. (2013) verglichen die Wirksamkeit einer 
mentalisierungsbasierten Psychotherapie (MBT nach Fonagy & Bateman) mit einer 
supportiven Gruppentherapie bei 85 Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung 
durch jeweils dieselben Therapeuten. Nach Randomisierung erhielten 58 Patienten 
eine intensive MBT- Kombinationstherapie aus Einzel – und Gruppentherapie (2 
Termine/Woche) und 27 Patienten eine weniger intensive supportive 
Gruppentherapie (zweiwöchentliche Treffen), jeweils über den Zeitraum von zwei 
Jahren. Von den Autoren wurden für beide Gruppen signifikante Veränderungen in 
den erhobenen Parametern (z.B. allgemeines Funktionsniveau, soziales 
Funktionsniveau, diagnostische Kriterien für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung 
nach dem SKID-Interview) berichtet. Lediglich die durch die Therapeuten beurteilte 
GAF-Skala zeigte ein signifikant höheres Ausmaß an positiven Veränderungen in der 
Gruppe, die eine MBT-Kombinationsbehandlung erhalten hatte. In dieser Gruppe 
fand sich ebenfalls ein Trend zu einer höheren Erholungsrate. 

• Kurzweil, S. (2012) führte eine prospektiv vergleichende Studie an Patientinnen mit 
Säuglingen und Kleinkindern durch, die an Depression erkrankt waren. 23 
Patientinnen erhielten eine psychodynamische Einzeltherapie, 20 eine 
psychodynamische Gruppentherapie und 15 eine Kombinationstherapie aus beidem. 
In allen Untersuchungsgruppen fanden sich signifikante Verbesserungen in der 
Global Assessment of Functioning Scale (GAF-Skala zur globalen Erfassung des 
psychosozialen Funktionsniveaus) und der Selbstbeurteilung, wobei die 
Einzeltherapie das beste Ergebnis erbrachte. Die Kombinationstherapie zeige 
Effekte, die nicht geringer waren als bei alleiniger Gruppentherapie. Die 
Kombinationstherapie wurde von demselben Therapeuten durchgeführt. 

• Senf, W., Kordy, H., von Rad M., Braeutigam, W. (1984) untersuchten im Rahmen 
eines Follow-up Projektes 110 Patienten mit unterschiedlichen psychischen 
Diagnosen (allerdings keine ICD Diagnosen), die zunächst stationär und dann 
ambulant mit der Kombination von Einzel- und Gruppentherapie behandelt worden 
waren. Die Autoren fanden Hinweise auf positive Effekte durch die 
Kombinationsbehandlung.  

 

Bei den weiteren Publikationen handelt es sich entweder um theoretische Übersichtsarbeiten 
oder um Expertenmeinungen (jeweils ohne empirische Behandlungsergebnisse von 
Patienten mit kombinierter Einzel- und Gruppentherapie).  

 

• Bieber, T, Capponn, D., Durkin ,H.E, Rosenbaum B. (1964) berichteten in ihrem 
Artikel über die Vor- und Nachteile der Kombination von Einzel- und Gruppentherapie 
anhand einer theoretischen Diskussion von verschiedenen Fachleuten, welche sich 
überwiegend für die Kombinationsbehandlung aussprachen.  

• Kulawik, H. (1982) diskutiert in seiner Publikation das Für und Wider der 
Kombination von Einzel- und Gruppenbehandlung und beschreibt verschiedene 
Möglichkeiten der Kombination (parallele Einzel- und Gruppentherapie durch den 
selben oder durch zwei verschiedene Therapeuten, kontinuierliche Gruppentherapie 
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mit nur gelegentlich stattfindenden Einzelsitzungen, einander ablösende Anwendung 
von Einzel- und Gruppentherapie) sowie Indikationen für kombinierte Behandlungen. 
Bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, bei Borderline-
Persönlichkeitsstörungen, bei Kranken ohne emotionale Einbindung in eine soziale 
Gemeinschaft und bei langdauernden Charakterstörungen wird eine Kombination von 
Einzel- und Gruppentherapie empfohlen. 

 

• Staats, H. (2005) beschreibt auf der Grundlage seiner klinischen Erfahrungen in 
einer ärztlich-psychologischen Beratungsstelle für Studierende verschiedene Modelle 
zur Kombinationsbehandlung von Einzel- und Gruppentherapie und betont, dass die 
kombinierte Behandlung durch denselben Therapeuten erfolgreicher sei als durch 
unterschiedliche Therapeuten. Insgesamt spricht sich der Autor für die kombinierte 
Durchführung von Einzel- und Gruppentherapie im Rahmen eines 
Gesamtbehandlungsplanes auch für den ambulanten Bereich aus. 

• Staats, H. (2012) legt in seinem theoretischen Übersichtsartikel zum Thema 
Kombinationsformen von Einzel- und Gruppentherapie, Handhabung von 
Übertragung und Gegenübertragung, anhand seiner klinischen Erfahrung in einer 
ärztlich-psychologischen Beratungsstelle für Studierende die Vorteile und 
Schwierigkeiten einer Kombinationsbehandlung dar. Bei der Therapie durch zwei 
Therapeuten sieht er einen regelmäßigen Austausch von Einzel- und 
Gruppentherapeuten als notwendig an. Als wichtigste Indikation für die 
Kombinationsbehandlung werden Persönlichkeitsstörungen benannt. 

 

Zur Frage der Gruppengröße fanden sich vier Publikationen. 

• Kaplan, H. & Sadock, B. (1989) empfehlen eine Gruppengröße zwischen drei und 
zehn Teilnehmern. Die optimale Gruppengröße liegt nach Meinung der Autoren bei 
acht bis zehn Teilnehmern. Des Weiteren sprechen sie sich für eine Durchführung 
der Einzel- und Gruppentherapie durch denselben Therapeuten aus. 

• In den Artikel von Porter et al. (1993) wurde die Kombinationsbehandlung aufgrund 
der klinischen Erfahrungen der Autoren beschrieben. So würden in der 
Gruppentherapie multiple Übertragungen, andere Formen des Widerstandes etc. 
auftreten und in den Gruppen könnten neue Verhaltensweisen ausprobiert werden. 
Als Gruppengröße wurde eine Teilnehmerzahl von sechs bis acht mit einem 
Maximum von zehn Teilnehmern empfohlen.  

• Wolf, A., Kutash I.L., Nattland, C. (1993) sehen eine Gruppengröße von acht bis 
zehn Patienten als ideal an. Eine solche Gruppengröße biete einen ausreichenden 
Übertragungsraum bezüglich der Kernfamilie und einiger wichtiger Personen 
außerhalb der Familie. Bei weniger als acht Gruppentherapieteilnehmern sei keine 
ausreichende interpersonelle Provokation und Aktivität mehr möglich. Bei Gruppen 
über zehn Personen sei es für den Therapeuten und den Patienten gleichermaßen 
schwierig, den Überblick zu behalten. 

• Yalom, (1979) empfiehlt als ideale Gruppengröße sieben Teilnehmer mit einem 
Spielraum zwischen fünf und zehn Teilnehmern. 
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Auflistung der 60 als möglicherweise relevant eingeschätzten Publikationen 
 
Psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy. In: Kaplan H, Sadock B (Eds.): 
Comprehensive textbook of psychiatry, Vols. 1 & 2 (5th ed.). Baltimore, MD, US: Williams & 
Wilkins Co, 1989. S. 1442-1573.  

Aronson ML. Technical Problems in Combined Therapy. Int J Group Psychother 1964; 14: 
425-32. 

Becker H. Kombination von psychoanalytischer Einzelpsychotherapie und Gruppentherapie. 
In: Becker H, Senf W (Eds.): Praxis der stationären Psychotherapie. Stuttgart: Thieme, 
1988. S. 112-116.  

Bieber T, Cappon D, Durkin HE, Rosenbaum B. A symposium on combined individual and 
group psychotherapy discussion. Int J Group Psychother 1964; 14: 433-54. 

Bieber TB. The emphasis on the individual in psychoanalytic group therapy. Int J Soc 
Psychiatry 1957; 2: 275-80. 

Billow RM. The radical nature of combined psychotherapy. Int J Group Psychother 2009; 59 
(1): 1-28. 

Caligor J. Individual and group therapy: combining psychoanalytic treatments. New York: 
Basic Books, 1984. 

de Zulueta F, Mark P. Attachment and contained splitting: A combined approach of group 
and individual therapy to the treatment of patients suffering from borderline personality 
disorder. Group Analysis 2000; 33 (4): 486-500. 
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8 Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

8.1 Institutionen/ Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme erteilt wurde 
Der Unterausschuss Psychotherapie hat mit Schreiben vom 2. März 2015 das Stellungnahmeverfahren zu den die Gruppentherapie betreffenden 
Änderungen der Psychotherapie-Richtlinie eingeleitet. 

Die Institutionen/ Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde, die zugehörigen Beschlussdaten des 
UA PT sowie Angaben zum Ablauf des Stellungnahmeverfahrens sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Den Institutionen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme erteilt wurde und die fristgerecht eine schriftliche 
Stellungnahme abgegeben haben, wurde Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme gegeben. Davon ausgenommen wurden jene, die auf 
ihr Recht zur Abgabe einer mündlichen Stellungnahme verzichtet haben. 

Tabelle 1 

Institution / Organisation Beschluss 
des UA PT 

Unterlagen 
versandt 

Fristende Eingang der 
SN 

Mündliche 
Anhörung 

Bundesärztekammer (BÄK) 
gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 

02.03.2015 03.03.2015 31.03.2015 20.03.2015 verzichtet 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 

02.03.2015 03.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 10.06.2015 
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8.2 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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8.3 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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8.4 Fristgerecht eingegangene schriftliche Stellungnahmen der in Tabelle 1 
aufgeführten Institutionen/ Organisationen 
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8.5 Mündliche Anhörung und Wortprotokoll 
Im Rahmen der mündlichen Anhörung zum gesetzlich vorgesehenen Stellungnahme-
verfahren haben die Anhörungsberechtigten ihre Interessenkonflikte wie folgt dargelegt: 

 

Name der Vertreterinnen 
oder Vertreter von 
Stellungnahmeberechtigten 

In der Offenlegungserklärung nach Anlage I zum  
1. Kapitel der Verfahrensordnung wurden 
Interessenkonflikte erklärt 

Timo Harfst Nein 
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Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und 
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen 
gestellt: 
 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
angestellt bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im 
Gesundheitswesen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem 
Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, 
insbesondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten 
oder einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im 
Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller 
von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für 
Vorträge, Stellungnahmen oder Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig 
sind, genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, 
Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder 
Beratungstätigkeit innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, 
insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von 
Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle Unterstützung für 
Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen 
erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig 
sind, genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, 
Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 
Kalenderjahre davor sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, 
Personal, Unterstützung bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von 
Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von 
einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, 
insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von 
Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens 
oder einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen 
Unternehmen oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines 
„Branchenfonds“, der auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von 
Medizinprodukten ausgerichtet ist? 
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